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Reglement uber die Benutzung der kirchlichen
Gebaude, Orgeln und Glocken ausserhalb der
Gottesdienste sowie uber die Festsetzung deren

Gebuhren

(Benutzungsreglement )

vom 14. Marz 2016

Gestutzt auf § 43 der Kirchenverfassung (kirchliche Gesetzessammlung IV A) und gestiitzt auf § 40 der
Finanzhaushaltsordnung (kirchliche Gesetzessammlung IV D 2) erlasst der Kirchenrat das folgende

Reglement.

1. Benutzung der Gebaude, Orgeln und Glocken

§1

§2

Vorrang der Gottesdienste

Die Gottesdienste und die von den Kirchenvorstanden angeordneten
Gemeindeanlasse haben bei der Benutzung kirchlicher Gebaude den Vorrang vor
anderen Veranstaltungen.

Wahrend der Gottesdienste durfen in den kirchlichen Gebauden keine den
Gottesdienst storenden Anlasse stattfinden

Zulassigkeit der Verwendung

! Bei allen Veranstaltungen ist auf die Wiirde der Rdume und ihre Zweckbestimmung

Riicksicht zu nehmen.

Unter dieser Voraussetzung stehen die Raume in den kirchlichen Gebauden zur

Verfiigung:

a) mit Vorrang und ohne Gebiihren den kirchlichen Institutionen

b) weiteren Kreisen im Rahmen des fur das betreffende Gebaude Zumutbaren gegen
entsprechende Gebiihren.

2 Ausgeschlossen sind Veranstaltungen erwerbsgeschaftlichen Charakters (wie
verkaufsfordernde Ausstellungen, Verkaufsaktionen, Werbeaktionen usw.) sowie
Darbietungen, die aufgrund deren Form und Inhalt der Glaubensiiberzeugung der
Evangelisch-reformierten Kirche Basel-Stadt (nachfolgend ERK BS) widersprechen.

3 Die zustandigen Behorden bestimmen die Offnungs- und Schliessungszeiten, sie
sind insbesondere verantwortlich fir die Einhaltung der Vorschriften des kantonalen
Gesetzes Uber offentliche Ruhetage und Ladenoffnung (RLG) und fir die Beachtung
und Wahrung der Freizeitanspriche der Sigristen und Hauswarte.

* Die kirchlichen Gebéaude in der Stadt werden nicht beflaggt.
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§3

§4.

§5
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Gottesdienst mit fremden Pfarrpersonen

Die Verwendung der zu gottesdienstlichen Zwecken bestimmten Raumlichkeiten zu
Taufen, Trauungen und Bestattungsfeiern, welche nicht von einer im Dienste einer
evangelischen Kirche stehenden Pfarrperson geleitet werden, bedarf der
Zustimmung des Prasidiums des Kirchenrates.

Orgeln

! Jeder/Jede im Dienst der ERK BS stehende Organist/Organistin, ist berechtigt, die
ihm/ihr anvertraute Orgel zum Uben zu benutzen, darauf Orgelunterricht zu erteilen
und die Schiller und Schiilerinnen iben zu lassen.

2 Nur aufgrund besonderer Bewilligung des Kirchenvorstandes oder der
Kirchenverwaltung konnen die Orgeln verwendet werden zu Konzertzwecken, zu
Tonaufnahmen und zu gelegentlichem Orgelspiel durch andere Personen, die sich
iuber geniigende Kenntnis des Orgelspiels ausweisen konnen.

Glocken

! Die Glocken dienen dem kirchlichen Geldute vor gottesdienstlichen Anldssen sowie
dem Werktagsgelaute.

% Vor Trauungen und Bestattungsfeiern in Kirchen oder Gemeindehédusern werden
Glocken gelautet, sofern das Brautpaar oder die Trauerfamilie dies winscht.

3 Die Benutzung der Glocken zu Zwecken des biirgerlichen Geldutes stehen den
Behorden des Kantons und den Einwohnergemeinden auf eigene Kosten offen.

* Die Verwendung der Glocken zu anderen Zwecken bedarf der Genehmigung des
Kirchenrates.

2. Zustandigkeiten

§6

§7

Kirchenrat

! Der Kirchenrat ist zustdndig zum Abschluss von Mietvertrigen iiber kirchliche
Grundstiicke und Gebaude, wobei die zustandigen Kirchenvorstande vorher angehort
werden.

2 Er kann Vermietungen bei kurzfristiger Kiindbarkeit der Mietvertrage der
Kirchenverwaltung uberlassen.
Kirchenvorstande

! Die Kirchenvorstande entscheiden iiber die Verwendung der der Kirchgemeinde
zur Verfliigung gestellten kirchlichen Gebaude fir die regelmassigen Gottesdienste
im Rahmen der Gottesdienstordnung sowie fiir andere Gemeindeveranstaltungen.

2 Sie ordnen das Kirchengelaute fiir die Gemeindegottesdienste und stellen eine
Lautordnung auf, die der Genehmigung des Kirchenrates bedarf.

3 Die Kirchenvorstande oder eine dafiir bezeichnete Kommission entscheiden iiber
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3. Gebuhren

§8

§9

§10
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die Benutzung aller Raume in Gemeindehausern mit Ausnahme der
Gottesdienstraume und der Orgel; uber diese entscheiden die Pfarrpersonen
vorbehaltlich §4 dieses Reglementes.

Erlass der Gebithrenordnung

! Die Kirchenvorstande konnen fiir die ihnen zugewiesenen Gebaude eine eigene
Gebuhrenordnung erlassen, welche in die kirchliche Gesetzessammlung
aufgenommen wird.

? Die Gebiihrenordnung der Kirchgemeinde regelt das Verfahren, die Zustandigkeit
und die jeweiligen Gebuhrenbetrage gemass nachfolgenden Grundsatzen.

3 Anderungen und Anpassungen der Gebithrenordnung unterstehen der vorgangigen
Genehmigung durch den Kirchenrat.

Art der Anlasse

Nach Art des Anlasses werden unterschieden:

a) Offentliche Gottesdienste und andere kirchliche Veranstaltungen

b) Private einen Gottesdienst beinhaltende Veranstaltungen (Trauung, Abdankung,
Erinnerungsgottesdienst usw.)

c) Offentliche, nicht kirchliche Veranstaltungen (Konzerte, Vortrage,
Wohltatigkeitsveranstaltungen, Podiumsdiskussionen, Kurse, Seminarien und
ahnliches) mit oder ohne Eintrittspreis, Kollekte oder Kursgebiithr

d) Geschlossene Veranstaltungen aller Art (Sitzungen, Konferenzen, Feiern, Essen,
Aperitifs, Proben und ahnliches)

Mitgliedschaft

! Bei der Berechnung der Gebiihren wird unterschieden ob die Benutzer Mitglied der

ERK BS sind. Die Mitgliedschaft zur ERK BS gilt als erfiillt wenn

a) Dbei einer Taufe mindestens ein Elternteil die betreffende Mitgliedschaft aufweist

b) bei einer Hochzeit mindestens ein Teil des Hochzeitspaares die betreffende
Mitgliedschaft aufweist

c) bei einer Abdankung mindestens die verstorbene Person oder eine Person aus
dem Kreis der nachsten Angehorigen, insbesondere Ehepartner, Lebenspartner
oder Kinder, die betreffende Mitgliedschaft aufweist.

? Die Mitgliedschaft ist vorgangig durch die Pfarrperson, den Sigristen, die Sigristin
oder das Gemeindesekretariat abzuklaren. Liegt sie vor, so werden fiir Taufen,
Eheeinsegnungen, Segnungen und Abdankungen vorbehaltlich von Leistungen
gemass §10 Ziff. 2 lit. d), keine Gebiihren erhoben.

3 Taufen, Eheeinsegnungen, Segnungen und Abdankungen, die fiir Benutzer erbracht
werden, die nicht Mitglied der ERK BS sind und zu deren Durchfithrung nicht im
Dienste der ERK BS amtierende Pfarrerinnen und Pfarrer verantwortlich sind und
die in den Gebauden der ERK BS durchgefithrt werden, unter liegen den
Bestimmungen der Gottesdienstordnung der ERK BS (IV Cl).
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§11

§12

§13

§14
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* Die Verwaltung der ERK BS erhebt in diesen Fallen die folgenden Gebiihren:

a) Miete der Kirche gemass vorliegendem Reglement

b) Tatigkeit des Sigristen/der Sigristin nach Aufwand, mindestens aber 5 Stunden zu
CHF 60.--

c) Tatigkeit des Organisten/Organistin gemass Entschadigungsreglement ERK BS

d) Ubrige Dienste werden zusatzlich nach Aufwand in Rechnung gestellt.

Art der Benutzung

Nach Art der Benutzungen wird unterschieden:

a) einmalige und regelmassig wiederkehrende Raumbenutzungen/Miete

b) Benutzung von kircheneigenen Instrumenten (Orgel, Fligel etc.)

c) Benutzung zusatzlicher Infrastruktur, (Installation, Podium, technische Gerdte,
Geschirr 0.a.)

d) Anwesenheit und Mitwirkung des Sigristen oder dessen Vertreter an der
Veranstaltung

e) Zusatzliche Reinigung durch den Sigristen oder Reinigungspersonal.

Gebiihrenermassigung

! Die Benutzungsgebiihr kann aufgrund eines Gesuches erméassigt werden. Fiir einen
Reduktionserlass fiir Gebiihren ist ein schriftliches Gesuch an den Prasidenten/die
Prasidentin des Kirchenvorstandes bzw. an die Kirchenverwaltung zu stellen. Dabei
werden folgende Kriterien unterschieden:

a) ausschliesslich wohltatiger Anlass, dessen Erlos (allenfalls nach Abzug von
Unkosten) vollumfanglich einer wohltatigen Organisation bzw. wohltatigen
Zwecken zu Gute kommt.

b) Anlass eines nicht gewinnstrebenden Veranstalters; der Erlos dient lediglich zur
Deckung der Unkosten.

c) Es handelt sich um einen Anlass eines nachweislich ehrenamtlich bzw. freiwillig
mitarbeitenden Mitgliedes der ERK BS.

2 Wird dem Gesuch um Reduktion oder Erlass der Benutzungsgebiihren
stattgegeben, wird der Veranstalter verpflichtet, auf Plakaten, Handzetteln und
Textheften u.a. den entsprechenden Hinweis anzubringen, dass die ERK BS die
Raumlichkeiten kostenlos bzw. zu einem reduzierten Beitrag zur Verfligung stellt.

3 Es besteht kein Rechtsanspruch auf Erméssigung.

Ablehnung und Widerruf

! Wird ein Benutzungsgesuch von der zustandigen Behérde abgelehnt, so muss dies
dem Gesuchsteller schriftlich mitgeteilt werden unter Hinweis auf sein Rekursrecht.

% Eine erteilte Bewilligung kann jederzeit widerrufen werden, wenn der
Gesuchsteller das Programm oder den Charakter der Raumbenutzung, entgegen im
Benutzungsgesuch angegeben, wesentlich verandert.

Rekurs

Fir Rekurse gelten die Bestimmungen von § 72 f.f. der Organisationsordnung
(kirchliche Gesetzessammlung IV B 1).
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§15

§16

Mindesttagsansatze

Munster

Martins-, Peters, Johannes-, Leonhards-, Paulus-,
Theodors- und Matth&uskirche

Gellertkirche ganzer Raum, Zwinglihaus grosser
Saal, St. Alban-, Titus-, Stephanus-, Thomas-kirche,
Dorfkirche Riehen, Kornfeldkirche

Gellertkirche grosse Saalhélfte, St. Johannes
Gemeindesaal, St. Markus, Andreashaus

Kirchen St. Jakob und Kleinhliningen, Chére und
Kapellen in St. Peter, Leonhard, Paulus, Matthdus,
Saal Meierhof, Kapelle Bettingen

Sdle in Gellert-, Titus-, Stephanus-, Thomas- und
Kornfeldkirche, im Zwinglihaus, Gemeindezentrum
Matthdus, Saal Farnsburgerstrasse 58, Pavillon
Kleinhlningen

Schweizergasse 23 ganzer Saal

Nebenrdume Martinskirche, kleiner Saal Markus,
Foyer Meierhof, Totenhalle Leonhardskirche, Foyer
Kornfeldkirche

Alle Gbrigen Rdume (Vereinszimmer, Jugendrdaume,
Jugendkeller usw.), Sakristei Bischofshof

Inkrafttreten

Das Reglement tritt am 1. Januar 2015 in Kraft.

ohne Heizung

CHF
CHF

CHF

CHF

CHF

CHF

CHF
CHF

CHF

8'000.--
1'200.--

800.--

500.--

400.--

200.--

150.--
100.--

80.--

! Der Kirchenrat legt die nachstehenden Mindesttagsansétze der fiir
Benutzungsgebiihren fest. Diese Tarife diirfen vorbehaltlich vom Kirchenrat

genehmigten Abweichungen von den Kirchenvorstanden und der Kirchenverwaltung
nicht unterschritten werden.

IVD3c

% In den Benutzungsgebiihren sind Sigristendienste und weitere Dienstleistungen
nicht enthalten. Diese werden zusatzlich in Rechnung gestellt.

mit Heizung
CHF 8'600.--
CHF 1'400.--
CHF 1'000.--
CHF 650.--
CHF 550.--
CHF 300.--
CHF 250.--
CHF 130.--
CHF 100.--

Seite 5/5


http://www.tcpdf.org

	Reglement über die Benützung der kirchlichen Gebäude, Orgeln und Glocken ausserhalb der Gottesdienste sowie über die Festsetzung deren Gebühren
	1. Benutzung der Gebäude, Orgeln und Glocken
	1 Vorrang der Gottesdienste
	2 Zulässigkeit der Verwendung
	3 Gottesdienst mit fremden Pfarrpersonen
	4. Orgeln
	5 Glocken
	2. Zuständigkeiten
	6 Kirchenrat
	7 Kirchenvorstände
	3. Gebühren
	8 Erlass der Gebührenordnung
	9 Art der Anlässe
	10 Mitgliedschaft
	11 Art der Benutzung
	12 Gebührenermässigung
	13 Ablehnung und Widerruf
	14 Rekurs
	15 Mindesttagsansätze
	16 Inkrafttreten

